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Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 20.2.2008 hat das Planungsbüro Gooth eine überarbeitete Planung für den Bebau-
ungsplan Nr. 20 der Gemeinde Schönberg vorgelegt. Aus schalltechnischer Sicht geben wir hierzu fol-
gende Hinweise.

Die aktuelle Planung lässt Umgriff und Nutzung gegenüber dem Entwurf aus dem Dezember 2006 un-
verändert. Hinsichtlich der Anordnung der Baufelder nimmt die neue Planung die Anregung aus der
Schalltechnischen Untersuchung vom November [1] auf, die Baugrenzen so zu wählen, dass Außen-
wohnflächen durch die geplanten Gebäude selbst möglichst gut gegenüber dem Straßenverkehrs-
geräusch von der Kreisstraße K 15 abgeschirmt werden. Eine ergänzende beispielhafte Prognose der
Geräuscheinwirkung mit der aktuell geplanten Bebauung wird von uns noch erstellt. Die vorliegende
exemplarischen Prognose mit der vorgesehenen Bebauung nach alter Planung (vgl. Anlage 1.7 zu [1])
zeigt bereits, dass die Außenwohnflächen durch die abschirmende Wirkung der Gebäude geschützt
werden können. Der Orientierungswert für Ferienhausgebiete nach DIN 18005 [2; 3] von 50 dB(A) am
Tage (6.00 – 22.00 Uhr) kann im „Schallschatten“ der Gebäude weitgehend eingehalten werden. Bau-
felder und Stellung der Gebäude können in der Planzeichnung (Teil A) planungsrechtlich festgelegt
werden (§9 BauGB), spezielle textliche Festsetzungen zum Schallschutz sind hierfür nicht erforderlich. 
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Für schalltechnische Festsetzungen im Bebauungsplan zum Schallschutz am Gebäude sind die Schall-
Imissionsprognosen ohne geplante Bebauung maßgebend. Es wird vorgeschlagen bei Festsetzung von
Maßnahmen von der zur Zeit auf der Kreisstraße K 15 geltenden Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h
auszugehen, da im Rahmen des Bauleitverfahrens kein unmittelbarer Einfluss auf die zulässige Höchst-
geschwindigkeit der Kreisstraße K 15 gegeben ist. Die Ergebnisse einer entsprechenden Berechnung
sind für die Tages- und Nachtzeit in den Anlagen 1.1 und 1.2 zu [1] als Immissionsraster dargestellt. Es
werden tags/nachts deutliche Überschreitungen der Orientierungswerte nach DIN 18005 [2; 3] ausge-
wiesen. Es ist auch ein ausreichender Schallschutz im Gebäude durch Maßnahmen am Gebäude (passi-
ver Schallschutz) erforderlich. Auf der Grundlage des Beurteilungspegels für den Tag (6.00 – 22.00
Uhr), vergleiche Anlage 1.1 zu [1], werden die Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 [4] errechnet. Die
Lärmpegelbereiche sind in Anlage 1.3 zu [1] dargestellt. Für den Lärmpegelbereich III ist im Bebau-
ungsplan passiver Schallschutz entsprechend DIN 4109 [4] festzusetzen. Ein Beispiel für eine textliche
Festsetzung im B-Plan ist in Anlage 2 gegeben. Näheres zu den Anforderungen und den schalltechni-
schen Nachweisen, die im Baugenehmigungsverfahren zu erbringen sind, ist Abschnitt 7.2 in der
schalltechnischen Untersuchung [1] zu entnehmen.

Mit freundlichen Grüßen

           (Rasch)
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Textlicher Vorschlag für die Festsetzung passiven Schallschutzes im B-Plan

Für Aufenthaltsräume im Bereich … (Bezeichnung aus der Planzeichnung) … sind unter Be-
rücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten die in der Tabelle aufgeführten Anforderun-
gen an die Luftschalldämmung der Außenbauteile einzuhalten (§ 9 (1) Nr. 24 BauGB).

Hinweis: Für den räumlichen Geltungsbereich der Festsetzung wird die Bezeichnung aus der Planzeichnung
übernommen. Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich im vorliegenden Fall aus der flächigen Ausdehnung
des Lärmpegelbereich III, vergleiche hierzu Anlage 1.3 zu [1].

Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen nach DIN 4109

Lärmpegel-
bereich

Maßgeblicher
Außenlärmpegel

Raumarten
Aufenthaltsräume in

Wohnungen
Büroräume

und ähnliches
Bemerkung

IIIIVV
dB(A)

61 – 65
            erforderliches R'W,res1) des Außenbauteils in dB

3566 – 7071 – 75 4045 303540VIVII

1) resultierendes Schalldämm-Maß des gesamten Außenbauteils (Wände/Dach, Fenster und Lüftung zusammen) 

76 – 80>  80 502) 4550


